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Gründung der interkommunalen Anstalt (IKA) Wasser2035 
 

 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
 
 

 

Das Wichtigste in Kürze 

Die Vision «Wasser 2035» sieht vor, Wasserversorgungen im Bünztal und im Reusstal mit 
einer Ringleitung untereinander zu verbinden, um allen Beteiligten einen Anschluss an das 
ergiebige Grundwasservorkommen im Gebiet Länzert (nordwestlich von Lenzburg) zu ermög-
lichen. Damit soll die Versorgung der Region mit Trinkwasser langfristig gesichert werden.  

Die erfolgreiche Umsetzung dieses Generationenprojekts gelingt nur mit einer regionalen Zu-
sammenarbeit und einer gemeinsamen Strategie. Zur Umsetzung und Finanzierung soll eine 
neue Körperschaft in Form einer interkommunalen Anstalt mit 24 Mitgliedern gegründet werden.  
 

1. Ausgangslage 

Die im Jahr 2015 erstellte Studie «Wasser 2035» zeigte auf, dass die Kapazitäten die 
langfristige Nachfrage nach Wasser, die aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungs-
zunahme und des steigenden Bedarfs der Landwirtschaft entsteht, nicht abdecken. Die feh-
lenden Wassermengen in der Region betragen an einem Spitzentag im Jahr 2035 voraus-
sichtlich 7,7 Millionen Liter (12 % des Bedarfs), im Jahr 2050 sogar 21,8 Millionen Liter (28 % 
des Bedarfs). 

Kernstück der Vision «Wasser 2035» ist die Idee eines Ringschlusses Bünztal–Reusstal, 
der auch dem Reusstal einen Anschluss an die ergiebige Grundwasserfassung Hard II 
(Niederlenz) bringen wird.  

Im Auftrag von 22 Gemeinden, den Gesellschaften IB Wohlen AG (ibw, Gemeinde Wohlen) 
und SWL Wasser AG (SWL, Stadt Lenzburg) sowie den Gemeindeverbänden RWV Mut-
schellen und REWA Birrfeld wurde das vorliegende Projekt ausgearbeitet, das mit Stand Juni 
2020 in den politischen Prozess gehen kann.  

Als Rechtsform wurde die sogenannte interkommunale Anstalt gewählt. Detaillierte Ausführun-
gen dazu sind im Kapitel «Rechtsform und Organisationskonzept» zu finden. Im Folgenden 
wird jeweils von der «IKA Wasser2035» gesprochen. 
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2. Projekt «Wasser 2035» 

Das Projekt «Wasser 2035» baut so weit als möglich auf bestehenden Anlagen und Leitungen 
auf; insbesondere auf der seit über sechzig Jahren bestehenden Transportleitung Lenzburg–
Wohlen. Um den Ringschluss zu realisieren, wird im Reusstal – im Auftrag der künftigen  
IKA Wasser2035 – eine weitere Transportleitung erstellt. Diese neue Leitung befindet sich  
im Eigentum der IKA Wasser2035. 

Ebenfalls wird das neu zu erstellende Grundwasserpumpwerk Zimberhübel im Gebiet Hard-
Länzert mit der entsprechenden Anschlussleitung zur IKA Wasser2035 gehören. Im Pla-
nungsziel (PZ) 2 ist zudem der Ausbau der Reservoirleitung Nord in Lenzburg zwischen dem 
Grundwasserpumpwerk Hard II und dem Stufenpumpwerk Reusstal-Nord auf Kosten der  
IKA Wasser2035 vorgesehen. 

 
Grafik 1: Ausbaukonzept 2021 Phase IV 

 
 
 

In einem ersten Schritt wird die neu gegründete IKA Wasser2035 im Jahr 2022 die 
Leistungsvereinbarungen mit allen Mitgliedern erstellen, welche ab 2023 in Kraft treten. 
Anschliessend stehen Planung und Bau des Ringsystems im Zentrum. Nach dessen 
Fertigstellung wird die IKA Wasser2035 das Ringsystem inklusive der nötigen 
Stufenpumpwerke für die langfristige Gewährung der Versorgungssicherheit in der Region 
Reuss- und Bünztal betreiben. 
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Wassergewinnung und -verteilung sowie Betrieb 

Für die Wassergewinnung sind folgende regionalen Grundwasserfassungen in das regionale 
Versorgungskonzept eingebunden und werden neu in Koordination mit der IKA Wasser2035 
bewirtschaftet: 

 Hard II (SWL und ibw) 
 Kreuzester (Villmergen) 
 Hintere Mulde (Bremgarten und Waltenschwil) 
 Karrenwald (Niederwil und Fischbach-Göslikon) 

In der Regel werden die Fehlmengen ab dem Grundwasserpumpwerk Hard II gedeckt, be-
ziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich ab der neuen Grundwasserfassung 
Zimberhübel. Die Wassergewinnungsanlagen der übrigen Versorgungen könnten ebenfalls 
in das Bewirtschaftungskonzept eingebunden werden; dies ist jedoch in der aktuellen Konzept-
phase aufgrund der Wasserbilanzen nicht vorgesehen. 

Das Ringsystem mit den vier (beziehungsweise ab ca. 2035 fünf) Grundwasserpumpwerken 
gewährleistet die Versorgungssicherheit bei Ausfall der grössten Wassergewinnungsanlage 
(Hard II) oder bei einem Unterbruch der Ringleitung. 

Um die Wassererneuerung im Ringsystem gewährleisten zu können, wird das Wasser von 
Lenzburg nach Wohlen über die beiden Ringhälften (Bünztal und Reusstal) gefördert. Unter-
wegs wird Wasser an die angeschlossenen Wasserversorgungen abgegeben oder, falls 
vorgesehen, ins Ringsystem aufgenommen. An Spitzentagen oder in Notsituationen kann  
die Fliessrichtung im System ändern.  

Die Anlagen der IKA Wasser2035 werden über ein Leitsystem zentral gesteuert. Die 
Betreuung und der Unterhalt der Anlagen der IKA Wasser2035 inklusive des Pikettdiensts 
werden prioritär mittels Leistungsvereinbarung bei einzelnen Mitgliedern eingekauft. 
Andernfalls werden die Leistungen öffentlich ausgeschrieben. 

Der Anschluss an das Ringsystem, die Speicherung und Verteilung des Wassers an die Be-
zügerinnen und Bezüger, der Löschschutz sowie die Planung, die Erstellung, die Instand-
haltung und die Erneuerung der dafür erforderlichen Anlagen bleiben Sache der einzelnen 
Wasserversorgungen. 

Durch die hohe Vernetzung und die daraus resultierende Redundanz kann die IKA Was-
ser2035 die Versorgung der Region mit Trinkwasser langfristig sicherstellen. 

3. Rechtsform und Organisationskonzept 

Rechtsform 

Ein Vorhaben wie das Projekt «Wasser 2035» mit einer hohen Anzahl beteiligter Partner-
organisationen, einer komplexen Aufgabe sowie einem hohen Investitionsbedarf benötigt 
einen soliden rechtlichen Rahmen und ein stabiles organisatorisches Gerüst, um auf Dauer 
erfolgreich zu sein. In der neuen Struktur soll eine effiziente Betriebsführung ebenso zuver-
lässig gewährleistet sein wie die bestmögliche Abdeckung der Interessen aller beteiligten 
Mitglieder.  

Nach einer Evaluation der möglichen Rechtsformen – und nachdem der Kanton Aargau seit 
2019 die Gründung von selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten ermöglichte – wurde 
die sogenannte interkommunale Anstalt (IKA) als beste Option gewählt. Sie gewährleistet  
die gewünschte Autonomie und sieht die Beteiligung privatrechtlich organisierter Gesellschaf-
ten (ibw und SWL) ausdrücklich vor. Dass sie jedoch – im Unterschied etwa zu einer Aktien-
gesellschaft – nicht dem Privatrecht (OR) untersteht, sondern dem öffentlichen Recht (z. B. 
Gemeindegesetz, Finanzverordnung), ergibt sich eine Vielzahl von Vorteilen für ihre Mit-
glieder: 
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 Die Träger einer IKA sind ihre Mitglieder (hier: Gemeinden, Gesellschaften und 
Gemeindeverbände) und keine Aktionäre. Die Träger haben mehr Möglichkeiten bei der 
Ausgestaltung der verschiedenen Regelungen. 

 Da die Mitgliedschaft nicht «verkauft» werden kann, werden kein Partnerschafts- und kein 
Aktionärsbindungsvertrag benötigt. Das Dotationskapital kann nicht gehandelt/übertragen 
werden. 

 Die demokratischen Rechte der Stimmberechtigten bleiben bei der IKA jederzeit gewahrt, 
während bei einer Aktiengesellschaft keine demokratischen Elemente (im Sinne von poli-
tischen Rechten) vorhanden sind. 

 Die Aufsicht über die IKA erfolgt durch die Mitglieder und unmittelbar über den unab-
hängigen Aufsichtsausschuss. 

 Die Rechnungslegung erfolgt nicht nach OR, sondern nach HRM2. 

Organisation 

Die folgende Grafik zeigt den vorgesehenen Aufbau sowie die rechtliche Einbettung  
der IKA Wasser2035: 

 
Grafik 2: Organisation interkommunale Anstalt (IKA) Wasser2035 

 

Die Delegiertenversammlung ist oberstes Organ der IKA. Sie wählt den Verwaltungsrat 
und ist unter anderem zuständig für die Genehmigung der Jahresrechnung, die Übernahme 
von Anlagen, die Aufnahme von neuen Mitgliedern sowie die Genehmigung eines verbind-
lichen Investitionsplans. 

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Personen. Ihm obliegt die operative Lei-
tung der IKA sowie die Besorgung aller Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Anstalts-
ordnung oder Organisationsreglement einem anderen Organ vorbehalten sind. Der Verwal-
tungsrat ist berechtigt, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben nach Massgabe 
eines Organisationsreglements an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen.  

Ein ständiger Strategieausschuss übernimmt die Moderation des Eignerstrategieprozesses. 

Der Aufsichtsausschuss übernimmt die unmittelbare Aufsicht in Vertretung der Mitglieder. 
Dieser überprüft, ob der Anstaltszweck erfüllt wird, die Unternehmensziele verfolgt sowie die 
Eignerstrategie eingehalten werden. Der Aufsichtsausschuss setzt sich aus mindestens drei 
Personen zusammen, welche durch die Delegiertenversammlung gewählt werden und direkt 
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an die Mitglieder rapportieren. Die Verwaltungsräte dürfen nicht dem Aufsichtsausschuss 
angehören.  

Gründung 

Die IKA Wasser2035 soll im Frühjahr 2022 mit einem Dotationskapital von maximal 
CHF 8 500 000.– gegründet werden. Das Dotationskapital wird unter den beteiligten 
Mitgliedern gemäss ihrem maximalen Tagesbedarf zum Zeitpunkt des Planungsziels 1 
(2035) aufgeteilt. Zwei Mitglieder dürfen zusammen nicht mehr als 49 Prozent des 
Dotationskapitals halten.  

Die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen den an der IKA beteiligten Mitgliedern werden 
in einer Anstaltsordnung festgehalten. Diese ist das eigentliche Gründungsdokument der 
Anstalt und tritt durch übereinstimmende Beschlussfassung der Gründungsmitglieder und 
durch Genehmigung des Regierungsrats in Kraft. Die Anstalt wird erfolgreich gegründet, 
wenn durch die Beitritte von Mitgliedern mindestens 70 Prozent des Dotationskapitals sicher-
gestellt sind. Das Dotationskapital wird bei den Gemeinden aus der Spezialfinanzierung 
Wasserversorgung finanziert. 

Die meisten Mitglieder werden die Beschlussfassung im Juni 2021 vornehmen. Bei einzelnen 
Versorgungen laufen noch Abklärungen, so dass ein Beschluss erst im Herbst/Winter 2021 
vorgesehen ist. 

Beitritt/Austritt  

Neue Mitglieder werden nur zugelassen, sofern es sich um eine öffentlich-rechtliche oder 
privatrechtliche Körperschaft handelt, der die öffentliche Wasserversorgung obliegt. Ein 
nachträglicher Beitritt weiterer Wasserversorgungen löst eine Nachzahlung dieser 
Wasserversorgungen aus.  
Die Beitrittskonditionen werden auf Antrag des Verwaltungsrats von der Delegiertenver-
sammlung beschlossen.  

Ein Austritt kann frühestens per 31. Dezember 2040 erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein 
Austritt mit einer Frist von fünf Jahren möglich. Das ausscheidende Mitglied hat keinerlei An-
sprüche, insbesondere nicht auf Rückzahlung irgendwelcher Leistungen, die es gegenüber 
der IKA Wasser2035 erbracht hat. 

Haftung 

Die Anstalt ist rechts- und vermögensfähig und haftet deshalb grundsätzlich selbst für die 
von ihr eingegangenen Verbindlichkeiten (z. B. Forderungen aus Verträgen). Gemäss der 
vorgesehenen Regelung in der Anstaltsordnung haften die Mitglieder nach der Anstalt für 
sich nur mit maximal dem dreifachen eigenen Dotationskapital für die Verbindlichkeiten der 
Anstalt.  

Die nominale Beschränkung auf das Dreifache des Dotationskapitals ist im Hinblick auf  
das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung von Bedeutung. Die Fremdkapitalgeber 
(Banken) werden bei der Bonitäts- und Risikoprüfung auf diese Bestimmung abstellen.  

Eignerstrategie und Leistungsvereinbarungen 

Eine Eignerstrategie dient den Mitgliedern, die Form der Beteiligung und die langfristige 
strategische Absicht zu definieren. Sie ist – im Gegensatz zur Anstaltsordnung – ein dyna-
misches Instrument, das dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die strategischen 
Ziele vorgibt.  

Mit sämtlichen Mitgliedern wird zudem je eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen, in der 
insbesondere die Konditionen für Wasserlieferung und -bezug geregelt werden. 
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4. Investitionsbedarf und Finanzierung 

Investitionsbedarf 

Der grösste Teil der Investitionen zur Erstellung des Ringsystems fällt in den ersten sechs bis 
sieben Jahren nach der Gründung der IKA Wasser2035 an. Die gesamten Investitionen für 
den Ausbau des Ringsystems werden auf 23,6 Millionen CHF bis zum Planungsziel 1 (2035) 
sowie auf weitere 6,3 Millionen CHF bis zum Planungsziel 2 (2050) veranschlagt. Bis 2050 
wird die IKA Wasser2035 Eigentümerin von Anlagen mit einem Wiederbeschaffungswert von 
rund 30 Millionen Franken sein. 

Die folgende Darstellung bietet eine geografische Übersicht über die verschiedenen Realisie-
rungsphasen:  

 
Grafik 2: Realisierungsphasen bis PZ 1 (2035) 
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Finanzierung / Kostenverteiler 

Der Kostenverteiler regelt die Aufteilung der Fixkosten und der variablen Kosten.  

Die Fixkosten ergeben sich aus dem Bau, dem Betrieb, der Instandhaltung und der Wert-
erhaltung der Anlagen sowie aus den Entschädigungen für die Nutzung bestehender, kom-
munaler Anlagen und Transportleitungen. Sie sind von der jährlich produzierten Wasser-
menge unabhängig. Gedeckt werden die Fixkosten aus den Einnahmen folgender Beiträge: 

 Mitgliederbeitrag 
Der Mitgliederbeitrag dient zur Mitfinanzierung des Betriebs der IKA Wasser2035. Mit ihm 
bekräftigen die Mitglieder ihren Willen zu einer langfristigen und nachhaltigen Sicher-
stellung von Wasser für ihre Wasserversorgung bzw. für ihre Bevölkerung. Der Mitglieder-
beitrag beträgt CHF 1.– pro Einwohner/-in pro Jahr. Für die beteiligten Gemeindever-
bände wird eine separate Regelung getroffen. 

 Beitrag Versorgungssicherheit 
Der Beitrag Versorgungssicherheit wird zusätzlich zum Mitgliederbeitrag erhoben und 
dient ebenfalls zur Mitfinanzierung des Betriebs der IKA Wasser2035. Er beträgt 
CHF 0.05 pro verkaufte Wassermenge in m3/Jahr.  

 Leistungspreis 
Der Leistungspreis errechnet sich aus den verbleibenden Fixkosten nach Abzug der 
Mitgliederbeiträge und der Beiträge Versorgungssicherheit dividiert durch das Total  
der von den Mitgliedern bestellten Tagesmenge (Fehlmenge) zur Abdeckung des 
Verbrauches an Spitzentagen. Bis zum Planungsziel 1 (2035) sind das nach heutigem 
Stand 10 695 m3/Tag. 
 
Zur Veranschaulichung dieser Berechnung dient nachstehende Formel: 

 

Leistungspreis = 
∑Fixkosten –∑Partnerbeiträge –∑Beitrag Versorgungssicherheit ∑bestellte Bezugsrechte (aller Mitglieder)

 Fr.
m3*Jahr

  

 
Gestützt auf die heute vorliegenden Grundlagen beträgt der Leistungspreis rund 
CHF 65.– pro m3 und Jahr. 
 

 Arbeitspreis 
Alle variablen Kosten, die vom gesamten jährlichen Wasserbezug aller Mitglieder 
abhängig sind, werden durch den Arbeitspreis gedeckt. 

Die variablen Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 Konzessionsabgaben an den Kanton für die Grundwasserförderung 
 Aufbereitung und/oder Entkeimung des Wassers 
 Energiekosten für den Wassertransport 

Der Arbeitspreis errechnet sich demnach wie folgt: Total der variablen Kosten dividiert 
durch den gesamten Wasserbezug aus dem Ringsystem aller Mitglieder während des 
betreffenden Kalenderjahrs. 

Gestützt auf die heute vorliegenden Grundlagen beträgt der Arbeitspreis rund 23 Rp./m3. 
 
Für die Konzeption der IKA Wasser2035 wurde ein detaillierter Finanzplan mit Planinvesti-
tionsrechnung, Planerfolgsrechnung, Planbilanz und Plangeldflussrechnung ab Gründung 
der IKA Wasser2035 (2022) bis ins Jahr 2050 (PZ 2) erarbeitet. 
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5. Fazit / Empfehlung  

Wasser ist ein kostbares Gut, das infolge der Bevölkerungsentwicklung, des Klimawandels, 
des steigenden Bedarfs der Landwirtschaft sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Belas-
tungsgrenzwerte) laufend knapper wird.  

Bereits heute ist die Wasserversorgung vielerorts keine gemeindespezifische Angelegenheit 
mehr, die sich innerhalb des eigenen Gemeindegebiets erfüllen lässt. Bereits in naher Zu-
kunft werden viele Versorgungen an ihre Grenzen stossen.  

In regionalen Verbünden lassen sich die Nutzung der Wasservorkommen und deren Ver-
teilung effizient und gerecht vornehmen. Das Projekt «Wasser 2035» ist ein visionäres und 
notwendiges Vorhaben, das das überlebenswichtige Element Wasser den künftigen Genera-
tionen in unserer Region sichert. 

Im Sinne des Mottos der Vision «Wasser 2035» – «Genügend Wasser für alle – alle zusam-
men für genügend Wasser» empfehlen die Exekutiven der beteiligten Wasserversorgungen, 
gemeinsam Verantwortung für die Versorgungssicherheit zu übernehmen und die 
anstehenden Herausforderungen miteinander zu bewältigen.  

Für unsere Wasserversorgung fallen für die Beteiligung bzw. die Kosten voraussichtlich 
folgende Beiträge an: 

 

Wasserversorgung Fischbach-Göslikon Voraussichtlicher Betrag 

Einmalig 

 Dotationskapital (davon 20 % Einzahlung im Jahr 2022). 

 

CHF 180'000 total 
CHF 36'000 fällig 2022 

Wiederkehrend 

 Mitgliederbeitrag:  
CHF 1.– pro Einwohner/-in pro Jahr (fällig ab Gründung) 

 

CHF  2'029 

 Beitrag Versorgungssicherheit:  
CHF 0.05 pro verkaufte Wassermenge in m³/Jahr  
(fällig ab Anschluss an Ringsystem) 

CHF  7'125 

 Leistungspreis: jährlich bezogene Wassermenge / optierte 
Bezugsrechte, voraussichtlich CHF 65.– pro m³/Jahr  
(fällig ab physikalischer Bezugsmöglichkeit, erstmalig ab 
2023 nach Abschluss der Leistungsvereinbarungen im 
2022) 

CHF  6'566 

 Arbeitspreis für den Bezug von  30'166 m³ 
Gewinnung und Transport ca. CHF 0.23 pro m³ 
(fällig bei effektivem Anfall) 

CHF 6'938 
 

Haftungsquote (Eventualverpflichtung) 

 Das Dreifache des Dotationskapitals 

 

CHF 540'000 
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Für Wasserlieferanten 

 Voraussichtlicher Betrag 

Jährliche Entschädigung durch Wasser 2035 CHF 17'671 

6. Antrag 

Der Mitgliedschaft der Gemeinde Fischbach-Göslikon in der interkommunalen Anstalt (IKA) 
Wasser2035 sei durch Annahme der Anstaltsordnung zuzustimmen. Die Finanzierung erfolgt 
zulasten der Spezialfinanzierung Wasser. 

 

7. Dokument für die öffentliche Auflage 

 Anstaltsordnung  
 
 
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite www.wasser2035.ch. 
 
Es sind Ende Mai für die Bevölkerung zwei regionale Informationsveranstaltungen im Reuss- 
und Bünztal geplant. Die Termine und Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben.

http://www.wasser2035.ch/

